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Antrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Julika Sandt, Alexander Muthmann, Matthias 
Fischbach, Dr. Wolfgang Heubisch und Fraktion (FDP) 

Gleichstellung im Hochschulsystem erreichen (IIIa) – Strukturelle Ebene: Gleich-
stellungsbeauftragte bzw. -beauftragter als ordentliches Mitglied der Hochschul-
leitung 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bis zum Beginn des Wintersemesters 2021/2022 
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die bzw. der Gleichstellungsbeauftragte 
der Hochschule als ordentliches Mitglied der Hochschulleitung angehört und ihr bzw. 
ihm die gleichen Rechte und Pflichten wie den ordentlichen Mitgliedern dieses Gremi-
ums eingeräumt bzw. auferlegt werden. 

 

 

Begründung: 

Die Unterrepräsentation von Frauen in Hochschulgremien gilt seit jeher als akutes Prob-
lem innerhalb der Hochschullandschaft in Bayern. Der am 19.09.2019 veröffentlichte 
Bericht des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst zur Evaluation des Gleich-
stellungsauftrags unterstreicht dies mit aller Deutlichkeit: Zum Stichtag 31.12.2018 gab 
es nur zwei Präsidentinnen an Universitäten, was einem Frauenanteil von 22,2 Prozent 
entspricht. Nur 11 Frauen waren im Amt der Vizepräsidentin (Frauenanteil von 28,2 
Prozent), 60 Frauen in den Hochschulräten (Frauenanteil von 33,5 Prozent), 11 Frauen 
übten das Amt der Dekanin aus (Frauenanteil von 13,4 Prozent) und nur 18 Frauen 
hatten das Amt der Prodekanin inne (Frauenanteil von 14,4 Prozent). Die Zahl der 
Kanzlerinnen verringerte sich gegenüber 2016 zudem von zwei auf eine Frau (Frauen-
anteil von nunmehr 12,5 Prozent). Die starke Unterrepräsentation auf diesen Ebenen 
bleibt nicht ohne Folgen für die Zusammensetzung von Gremien wie auch für den weib-
lichen Wissenschaftsnachwuchs auf allen Ebenen der Hochschulen. 

Um die Anstrengungen zur Realisierung der Chancengleichheit in Forschung, Lehre 
und Verwaltung zu intensivieren, soll die bzw. der Gleichstellungsbeauftragte der Hoch-
schule als ordentliches Mitglied der Hochschulleitung angehören. Hochschulen als Orte 
der geistigen Freiheit sollten es als selbstverständlich erachten, als elementare Bil-
dungsinstitution des Landes mit gutem Beispiel voranzugehen und hierdurch eine Vor-
bildfunktion bei der Gleichstellung einzunehmen. Wenn die Hochschulleitungen im 
Sinne einer Stärkung der Diversität bewusst umgeformt werden, hat dies unweigerlich 
eine Ausstrahlwirkung über die Grenzen der Hochschule hinaus. Zwar gehört die bzw. 
der Gleichstellungsbeauftragte bislang bereits der erweiterten Hochschulleitung an (vgl. 
Art. 20 und Art. 24 Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG)), eine Verankerung als 
fester Bestandteil der Hochschulleitungen dürfte sich als ein wichtiger Schritt erweisen, 
der misslichen Lage Abhilfe zu verschaffen. Denn hierdurch wird die Perspektive der 
Chancengleichheit noch bewusster in alle Entscheidungen der Hochschule einbezogen. 
Indem die bzw. der Gleichstellungsbeauftragte zu einem ordentlichen Mitglied des 
Hochschulpräsidiums wird (d. h. mit allen Rechten und Pflichten), setzen die Hochschu-
len zugleich ein positives Signal auf dem Weg zur Gendergerechtigkeit. 
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Ebenso wie Unternehmen in der freien Wirtschaft, die seit Jahren darum bemüht sind, 
die bestmöglichsten Chancen für Mann und Frau bei Familie und Karriere zu bieten, 
sollten auch Hochschulen in ihrer Funktion als Arbeitgeber darauf bedacht sein, die 
Hochschulpolitik mit klugen strukturellen Impulsen und personellen Entscheidungen un-
ter Berücksichtigung der Stimme der bzw. des Gleichstellungsbeauftragten zu verfol-
gen. Wie die Studie „Diversity Champions“: BCG Gender Diversity Index 2019 der Stra-
tegieberatung Boston Consulting Group (BCG) verdeutlicht, haben Unternehmen, die 
Chancengleichheit an der Firmenspitze ernst nehmen, einen Vorteil bei der langfristigen 
Bindung weiblicher Talente. 83 Prozent der befragten Frauen in Deutschland verstehen 
Vielfältigkeit (Diversity) im Top-Management als essenzielle Voraussetzung, um eine 
Karriere in diesem und nicht in einem anderen Unternehmen fortzuführen. Für Hoch-
schulen kann analog argumentiert werden: Eine Gleichstellungsbeauftragte bzw. ein 
Gleichstellungsbeauftragter in der Hochschulleitung unterstützt die aufstiegsambitio-
nierten Frauen sowohl auf struktureller als auch auf ideeller Ebene, weshalb die Staats-
regierung darauf hinarbeiten sollte, sie als ordentliches Mitglied der Hochschulleitungen 
zu verankern. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Julika Sandt, Alexander Muthmann u.a. 
und Fraktion (FDP) 
Drs. 18/10108 

Gleichstellung im Hochschulsystem erreichen (IIIa) - Strukturelle Ebene: Gleich-
stellungsbeauftragte bzw. -beauftragter als ordentliches Mitglied der Hochschul-
leitung 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Dr. Wolfgang Heubisch 
Mitberichterstatterin: Dr. Ute Eiling-Hütig 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst federführend 
zugewiesen. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes hat den An-
trag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 33. Sitzung am 11. No-
vember 2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes hat den Antrag in seiner 
32. Sitzung am 26. Januar 2021 mitberaten und mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Robert Brannekämper 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Julika Sandt, Alexander Muthmann, 
Matthias Fischbach, Dr. Wolfgang Heubisch und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/10108, 18/12455 

Gleichstellung im Hochschulsystem erreichen (IIIa) – Strukturelle Ebene: Gleich-
stellungsbeauftragte bzw. -beauftragter als ordentliches Mitglied der Hochschul-
leitung 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold
Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 6 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, von BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN, der FREIEN WÄHLER, der AfD, der SPD und der FDP. Nun die Frage 

an den fraktionslosen Abgeordneten Plenk, ob und welchem Fraktionsvotum er sich 

anschließen will. – Enthaltung. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 8, Eingabe betreffend "Einwände gegen die geplan­

te Erweiterung eines Industriebetriebs", nicht mehr auf, sondern habe etwas Schön­

eres zu vermelden, nämlich dass wir die Sitzung für 30 Minuten Mittagspause unter­

brechen. Ich würde sagen: 13:30 Uhr treffen wir uns wieder hier.

(Unterbrechung von 12:57 bis 13:30 Uhr)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Hohes Haus, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, es ist 13:30 Uhr. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Mittagspause. Wir 

nehmen die Sitzung wieder auf.

Protokollauszug
70. Plenum, 04.02.2021 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000368.html


Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 70. Vollsitzung am 4. Februar 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 70. Vollsitzung am 4. Februar 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 70. Vollsitzung am 4. Februar 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 70. Vollsitzung am 4. Februar 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 70. Vollsitzung am 4. Februar 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 70. Vollsitzung am 4. Februar 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 70. Vollsitzung am 4. Februar 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 70. Vollsitzung am 4. Februar 2021



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 70. Vollsitzung am 4. Februar 2021


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 18/10108 vom 28.09.2020
	Beschlussempfehlung mit Bericht 18/12455 des WK vom 26.01.2021
	Beschluss des Plenums 18/13125 vom 04.02.2021
	Plenarprotokoll Nr. 70 vom 04.02.2021

